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28.09.2017 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag: 
1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden 
eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Gemeinde Testorf-Steinfort 
unter Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
lagen nicht vor. 
Es ergeben sich: 
- zu berücksichtigende Stellungnahmen und Anregungen, 
- teilweise zu berücksichtigende Stellungnahmen und Anregungen,
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen und Anregungen.
Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde 
Testorf-Steinfort zu eigen. Das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 
(Abwägungstabelle) ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Das Amt Grevesmühlen-Land wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen abgegeben bzw. Anregungen erhoben 
haben, von dem Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu 
setzen.

 
Sachverhalt:  
Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat das Verfahren zur Aufstellung der Satzung der 
Gemeinde Testorf-Steinfort über die Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
für den westlichen Teilbereich der Ortslage Testorf-Steinfort durchgeführt.

Die Gemeinde Testorf-Steinfort beabsichtigt die Aufstellung der Ergänzungssatzung nach § 
34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB, um die Flächen im Rahmen der Ergänzungssatzung für eine 
Bebauung vorzubereiten.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 27.06.2017 bis zum 27.07.2017 
vorgenommen. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurde mit Schreiben vom 29.06.2017 durchgeführt. Die Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden erfolgte.

Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und 
TÖB überprüft. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen.

Im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens ergeben sich Stellungnahmen von Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange. 
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Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Stellungnahmen und Anregungen, 
- teilweise zu berücksichtigende Stellungnahmen und Anregungen. 

Darüber hinaus liegen Stellungnahmen vor, die keine abwägungserheblichen Belange 
beinhalten und somit zur Kenntnis genommen werden.
Stellungnahmen der Öffentlichkeit wurden nicht abgegeben.
Die Abwägungsvorschläge zu den einzelnen Stellungnahmen sind dieser Beschlussvorlage 
als Anlage beigefügt.
Es ergeben sich Belange aus der Abwägung, die entsprechend zu berücksichtigen sind. 

Die für Landesplanung zuständige Behörde und Stelle wurde im Rahmen der Aufstellung der 
Satzung nach § 34 BauGB nicht beteiligt. 

Der Erschließungsaufwand auf der Fläche ist im Vergleich zu anderen Flächen innerhalb der 
Gemeinde gering. 

Die Gemeinde hat entschieden, dass kein Bebauungsplan aufgestellt wird, sondern die 
Ergänzung der Ortslage in diesem Falle über eine Ergänzungssatzung sinnvoll ist. 
Die Festsetzungsdichte wird auch entsprechend als angemessen angesehen. 

Die externen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind noch festzulegen. Sie sollen auf 
gemeindeeigenen Flächen erfolgen. Eine Sicherung durch Eintragung einer Baulast ist 
erforderlich.
Die Löschwasserbereitstellung kann gesichert werden. 
Voraussetzungen für die Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers werden 
geschaffen. 

Die gegebenen Stellungnahmen und Hinweise finden in den Planunterlagen der Satzung und 
ihrer zugehörigen Begründung entsprechend der Auswertung der Stellungnahmen 
Berücksichtigung. 
Die Einarbeitung der Abwägungsergebnisse führt nicht zu einer erneuten Auslegung der 
Planunterlagen. 
Nach Klärung der externen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kann der Satzungsbeschluss 
gefasst werden.
 

Finanzielle Auswirkungen:
Die entsprechenden finanziellen Mittel sind dafür im Haushaltsplan 2017 vorgesehen. Der 
Haushaltsplan der Gemeinde für 2017 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
genehmigt.
   
Anlage/n: 

- Tabellarische Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen mit 
Abwägungsvorschlägen

  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Anlage 1 zum Beschluss 2017-________- Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles für den westlichen Bereich der Ortslage Testorf-Steinfort 

 1 
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Anlage 1 zum Beschluss 2017-________- Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles für den westlichen Bereich der Ortslage Testorf-Steinfort 

 2 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu1. 
Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zu den zur Beurteilung vorliegenden Unterlagen 
zur Kenntnis. 
 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde nimmt die Information über die Beteiligung der Fachdienste und des 
Abfallwirtschaftsbetriebes zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Gemeinde beschäftigt sich mit den eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen 
und wird die sich daraus ergebenden Hinweise und Ergänzungen für die Bearbeitung 
beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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 3 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
A 
 
Zu 1. 
Die Ausführungen zum Ziel werden entsprechend dargestellt. Dies entspricht den 
Zielsetzungen der Gemeinde. 
 
Zu 2. 
Die Rechtsbezüge werden angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Gemeinde hat sich mit der Regelungsdichte der Satzung beschäftigt. Es ist das Ziel 
der Gemeinde, diese Festsetzungen entsprechend vorzunehmen. Die Gemeinde geht 
davon aus, dass es sich weiterhin um einzelne Festsetzungen handelt. 
Die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes sieht die Gemeinde nicht als zwingend 
erforderlich an. 
 
Zu 4. 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind mit dem Satzungsbeschluss festzulegen. Die 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden bestimmt. Vorzugsweise sollen Maßnahmen 
am Teich oder in Bereichen innerhalb der Gemeinde vorbereitet und umgesetzt werden. 
Die Inanspruchnahme von einem Ökokonto und von Flächen außerhalb der Gemeinde ist 
nicht das Ziel. 
 
 
 
Zu 5. 
Die Begründung wird ergänzt. 
 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. Die 
Maßnahmen werden vor dem 
Satzungsbeschluss festgesetzt. 
Es ist vorgesehen, Maßnahmen 
am nahegelegenen Teich und auf 
sonstigen Bereichen innerhalb 
des Gemeindegebietes 
umzusetzen. 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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 4 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
B 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde hat die Aufgaben an den ZVG übertragen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Gemeinde hat die Abwasserentsorgung auf den ZVG übertragen. 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Von dem Grundstück ist die Ableitung durch Versickerung vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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 5 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
C 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Gemeinde behandelt die Belange und ergänzt die Unterlagen, so dass eine 
Vereinbarkeit gegeben ist. 
 
 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde legt die externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme fest. Die Unterlagen 
werden entsprechend der Behörde zusätzlich zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Gemeinde sichert die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme. 
 
 
Zu 4. 
Die Anforderungen an das Ökokonto werden im Bedarfsfall beachtet. Nach derzeitigen 
Kenntnisstand ist die Inanspruchnahme eines externen Ökokontos nicht vorgesehen. Die 
Gemeinde sichert Ausgleich und Ersatz. 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die Bewertung der Eingriffe wird unter Berücksichtigung des Biotops überprüft und 
ergänzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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 6 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
D 
Zu 1. 
Artenschutzrechtliche Belange werden nicht dargestellt. 
 
E 
Zu 1. 
Die Rechtsgrundlagen werden ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
 
 
Zu 2. 
Die bisherigen Ausführungen in den inhaltlichen Festsetzungen werden ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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 7 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Bodenschutzes hinreichend 
beachtet sind. 
 
H 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange vorgetragen werden, die der Abwägung 
unterliegen bzw. behandelt werden müssen. Die Gemeinde geht davon aus, dass eine 
Vereinbarkeit der Zielsetzungen gegeben ist. Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
 
Zu 2. 
In den Unterlagen werden zusätzliche Ergänzungen in der Begründung beachtet. 
Textliche Festsetzungen sind hier nicht vorgesehen. Es handelt sich überdies um 
inhaltliche Festsetzungen nicht um einen Text-Teil B, da es sich um eine Satzung nach § 
34 BauGB handelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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 8 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 1. 
Die Löschwasserbereitstellung wird durch die Gemeinde Testorf-Steinfort gesichert. 
Natürliche Wasserfassungen und vorhandene Trinkwasserleitungen sollen genutzt 
werden. 

 
 
Zu berücksichtigen. 
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 9 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bau- und/oder Bodendenkmale nach 
derzeitigem Kenntnisstand berührt sind. 
 
L 
Zu 1. 
Die untere Bauaufsichtsbehörde bleibt ohne Stellungnahme. 
 
M 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kommunalaufsicht keine Bedenken hat. 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde refinanziert die Ausgaben durch Veräußerung von Grundstücken. 
 
 
 
 
 
N 
Zu 1. 
Die untere Straßenverkehrsbehörde bleibt ohne Stellungnahme.  
 
Zu 2. 
Seitens der Straßenaufsichtsbehörde werden keine Anregungen vorgetragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 3. 
Als Straßenbaulastträger werden keine Anregungen vorgetragen. 
 
O 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken seitens des Gesundheitsamtes 
bestehen. 
 
Zu 2. 
Die konkrete Prüfung erfolgt im Bauantragsverfahren. 
 
P 
Zu 1. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb verbleibt ohne Stellungnahmen. 
 
Q 
 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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 11 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Aufnahme- und Sicherungspunkte berührt 
sind. 
 
Zu 2. 
Die Hinweise des Katasteramtes werden zur Kenntnis genommen. Sie berühren die 
Planinhalte nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 0. 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
Zu 1. 
Die Gemeinde hat die externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme entsprechend 
festzulegen. Die Gemeinde wird darüber das StALU entsprechend unterrichten. Sollten 
weitere Betroffenheiten z.B. von Landwirten gegeben sein, werden die Landwirte 
unterrichtet. Die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Drainagesystems ist zu 
sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Gebiet in keinem Verfahren zur Neuregelung 
der Eigentumsverhältnisse liegt und keine Anregungen und Bedenken vorgetragen 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
Zu 3.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. 
 
 
Zu 3.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Gewässer und wasserwirtschaftliche Anlagen nicht 
berührt sind. 
 
 
Zu 3.3. 
Es wurde die Beteiligung des Landkreises durchgeführt. Der Landkreis hat keine 
Informationen über Altlasten mitgeteilt. 
 
 
Zu 3.4. 
Die Belange des Bodenschutzes sind zu beachten. Dies findet sich bereits in der 
Begründung und in den inhaltlichen Festsetzungen. 
 
 
 
 
Zu 4.1. 
Die Anforderungen an den Landwirtschaftsbetrieb sind im Zuge von 
Genehmigungsverfahren zu beachten. Das in Rede stehende Grundstück befindet sich 
weiterentfernt als die vorhandene und dem Wohnen dienende Bebauung. Insofern wird 
davon aus ausgegangen, dass die Vereinbarkeit gesichert werden kann. Die Begründung 
ist zu ergänzen.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.2. 
Die allgemeinen Ausführungen werden so zur Kenntnis genommen. Im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahrens ist eine detaillierte Betrachtung vorzunehmen. 
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass eine Vereinbarkeit mit der unmittelbar in der 
Umgebung vorhandenen Bebauung hergestellt werden kann. 
 
 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.3. 
 
Die inhaltlichen Festsetzungen sind zu ergänzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Stellungnahme abgegeben wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen und keine Bundes- und 
Landesstraßen betroffen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange berührt sind und eigene 
Baumaßnahmen der Telekom nicht vorgesehen sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Information zum Beteiligungsverfahren wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Die Hinweise des ZVG zur Trinkwasserbereitstellung sind zu beachten und werden in der 
Begründung berücksichtigt. 
 
Zu 3. 
Von der Gemeinde werden neben der Entnahme aus dem öffentlichen Trinkwassernetz 
Möglichkeiten aus natürlichen Wasserfassungen genutzt.  
 
Zu 4. 
Die Anforderungen die Schmutzwasserbeseitigung werden beachtet. 
 
 
Zu 5. 
Aufgrund der Grundstücksgröße wird die Entwässerung durch die Gemeinde durch 
Versickerung vorgesehen. Die Gemeinde stellt ein entsprechendes 
Versickerungsgutachten für die Fläche zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. Die 
Gemeinde sichert die 
Löschwasserbereitstellung ab. 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. Der 
Versickerungsnachweis wird 
durch die Gemeinde 
abschließend erbracht. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
Zu 6. 
Die Abstimmung mit dem ZVG erfolgt im Bedarfsfall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7. 
Die Leitungspläne werden Anlage der Verfahrensunterlagen. 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
Zu 2. 
Die Planunterlagen werden den Verfahrensunterlagen beigefügt. 
 
 
Zu 3. 
Die Hinweise zu Ausführungsarbeiten werden zur Kenntnis genommen und sind im 
Bedarfsfall zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die Gemeinde sichert, dass Beeinträchtigungen von Bäumen ausgeschlossen werden. Die 
Begründung ist zu ergänzen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die Hinweise für Freileitungen werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch für die 
Gemeinde an diesem Standort nicht relevant. 
 
 
Zu 6. 
Die Hinweise zu Mittelspannungsfreileitungen werden zur Kenntnis genommen und in 
der Begründung beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7. 
Die Hinweise zu Kabeln werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8. 
Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen, 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Der Hinweis auf Versorgungsleitungen wird zur Kenntnis genommen und in den 
Unterlagen entsprechend beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 2. 
Die Unterlagen werden den Verfahrensunterlagen beigefügt. Da sich nach Überprüfung 
die Leitungen nördlich des Weges bzw. der befestigten Wegefläche befinden, sind 
Auswirkungen auf das Grundstück nicht direkt gegeben. Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
 
 
Zu 3. 
Auf die Anmerkungen, die den grundsätzlichen Regelungsinhalt der Satzung nicht 
berühren, wird in der Begründung verwiesen. Die Stellungnahme wird zu den 
Verfahrensunterlagen genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die Unterlagen werden zu den Verfahrensunterlagen genommen. 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 

29 von 45 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2017-________- Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles für den westlichen Bereich der Ortslage Testorf-Steinfort 

 28 

30 von 45 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2017-________- Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles für den westlichen Bereich der Ortslage Testorf-Steinfort 

 29 

 

31 von 45 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2017-________- Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles für den westlichen Bereich der Ortslage Testorf-Steinfort 

 30 

32 von 45 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2017-________- Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles für den westlichen Bereich der Ortslage Testorf-Steinfort 

 31 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen geplant sind und keine Belange 
berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken vorgetragen werden. 
 
Zu 2. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Bauhöhen von mehr als 30 m sind 
nicht vorgesehen. Die Begründung wird jedoch um den entsprechenden Hinweis ergänzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Vollmacht wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen und Planungen berührt sind. 
 
Zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
Zu 4. 
Der Geltungsbereich wird nicht verändert. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 
gesondert abgeprüft durch die Gemeinde. 
 
Zu 5. 
Der Gemeinde ist bekannt, dass die Stellungnahme nur für Belange der GDMcom gilt. 
Deshalb hat die Gemeinde weitergehend Ver- und Entsorgungsträger beteiligt. 
 
Zu 6. 
Die Zuständigkeit der GDMcom wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 7. 
Die Zuständigkeit von Sachbearbeitern wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege 
beachtet sind und keine Anregungen gegeben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der landesrelevanten 
Gefahrenabwehr berührt sind. 
 
 
Zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. Belange des Brandschutzes sind zu beachten. 
 
Zu 3. 
Die Empfehlung zur Kampfmittelauskunft wird beachtet und berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Wasser- und Bodenverband keine 
grundsätzlichen Bedenken vorbringt. Es befinden sich keine Gewässer zweiter Ordnung 
des Wasser- und Bodenverbandes im Bereich der Satzung. Eine Versickerung ist 
vorgesehen. Der Nachweis der Versickerung wird durch die Gemeinde erbracht. 
 
Zu 2. 
Die Anforderungen an Bepflanzungen und Ausgleichsmaßnahmen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Zu 3. 
Die gesetzlich erforderlichen Abstimmungen mit Behörden und Stellen sind 
durchzuführen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Einwände erhoben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Unter Berücksichtigung der Anforderungen kann die Löschwasserbereitstellung gesichert 
werden. Dies wird in den Unterlagen beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 

41 von 45 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2017-________- Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles für den westlichen Bereich der Ortslage Testorf-Steinfort 

 40 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände und Bedenken zur Planung 
vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 

44 von 45 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2017-________- Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles für den westlichen Bereich der Ortslage Testorf-Steinfort 

 43 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen und Bedenken zur Planung 
vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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